
über die Eröffnung des Hauptverfahrens steht, eine 
Regelung enthält, die über dieses Verfahrensstadium 
hinausweist, sprengt er das System des Gesetzes und 
gibt zu Mißverständnissen Anlaß. Deshalb wird folgen
des empfohlen:

a) § 174 erhält folgenden Wortlaut:
„Das Gericht kann die Sache in das staatsanwalt
liche Ermittlungsverfahren zurückverweisen, wenn 
weitere Ermittlungen erforderlich sind.“

Bei einer solchen Fassung beschränkt sich § 174 auf das 
Eröffnungsverfahren und berücksichtigt in seiner For
mulierung, daß es sich hier um eine Verfahrensentschei
dung im Sinne von F e i l e r  und nicht nur um eine 
Verfahrensmaßnahme handelt. Die Sache gelangt dann 
voll in die Zuständigkeit des Staatsanwalts, der jetzt 
wieder allein entscheidungsbefugt wird, d. h. wieder 
alle Möglichkeiten des § 163 StPO hat.

b) Um dem sonst in § 174 zum Ausdruck gelangenden 
Prinzip eine gesetzliche Ausgestaltung zu geben, wird 
vorgeschlagen, in das Gesetz einen § 179a einzufügen, 
der lautet:

„Das Gericht kann die Sache in jeder Lage des 
Verfahrens zur Vornahme weiterer Ermittlungen an 
den Staatsanwalt zurückgeben.“

Bei dieser Formulierung wird, weil es sich nicht um 
eine Verfahrensentscheidung, sondern um eine Verfah
rensmaßnahme handelt, der Begriff der Zurückverwei
sung in das staatsanwaltliche Ermittlungsverfahren ver
mieden. Diese Vorschrift sollte in den ersten Teil des 
dritten Abschnitttes des Gesetzes, der die Allgemeinen 
Bestimmungen über die Hauptverhandlung enthält, auf
genommen werden, weil sie systematisch dorthin gehört.

c) Zu klären bliebe die Frage, ob dann das im § 179a 
statuierte Prinzip auch für die zweite Instanz gelten 
sollte. Ich neige dazu, dies abzulehnen, weil die typische

Reaktion des zweitinstanzlichen Gerichts auf mangelnde 
Sachaufklärung die Zurückverweisung sein soll12). 
Würde man, wie das in den bisherigen Veröffent
lichungen zu der hier behandelten Frage, wenn auch 
ohne nähere Begründung geschehen ist, den Stand
punkt vertreten, auch das zweitinstanzliche Gericht sei 
zur Rückgabe der Sache an den Staatsanwalt zu weite
ren Ermittlung befugt, so würde das eine Reihe von 
Problemen (Wegnahme einer Instanz; Anwesenheit des 
Angeklagten in der zweiten Instanz usw.) aufwerfen, 
die in diesem Zusammenhang hervorzukehren, kein An
laß besteht. Hält das zweitinstanzliche Gericht (entspre
chendes gilt für das Kassationsgericht) eine weitere Er
mittlung für erforderlich, so mag es in seiner, das 
erstinstanzliche Urteil aufhebenden und die Sache an 
die erste Instanz zurückverweisenden Entscheidung zu
gleich darauf hinweisen, daß es zur notwendigen weite
ren Aufklärung der Ermittlung durch den Staatsanwalt 
und deshalb der Rückgabe an ihn bedarf. Dem zweit
instanzlichen Gericht selbst sollte aber eine solche Rück
gabebefugnis, die notwendig ein dem System unseres 
Gerichtsaufbaus widersprechendes Überspringen der 
ersten Instanz bedeuten würde, nicht gegeben werden.

*

Zum Abschluß bedarf es einiger Worte zur Erläute
rung der hier gewählten Methode. Der Beitrag enthält 
einige Vorschläge an den Gesetzgeber. Diese Vorschläge 
verdichten sich aber nur dort zu Formulierungen neuer 
gesetzlicher Bestimmungen, wo die Vorschläge im un
mittelbaren Zusammenhang mit dem hier behandelten 
Thema stehen. Formulierte Gesetzgebungsvorschläge 
zu den sonst noch behandelten Problemen, insbesondere 
zu den Fragen der Zuständigkeit, hätten ein tieferes 
Durchdringen dieser Probleme erforderlich gemacht, als 
es im Rahmen dieses Beitrages möglich war.

12) vgl. hierzu Schindler „Staat und Recht“ 1956, Heft 2 
S. 199 ff.
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I
Das Beweisrecht ist vom Prinzip der Unmittelbarkeit 

beherrscht; diese Tatsache erscheint allen Theoretikern 
und Praktikern des Strafverfahrensrechts der Deut
schen Demokratischen Republik so klar und selbstver
ständlich, daß bisher wenig mehr über dieses Prinzip 
geschrieben ist,' als daß es gelte und sehr wesentlich 
für die dem Gericht obliegende Pflicht zur Erforschung 
der objektiven Wahrheit sei. Ja, es erscheint sogar so 
selbstverständlich, daß es in der StPO von 1952 nicht 
einmal ausdrücklich ausgesprochen ist, falls man von 
der Überschrift des § 207 absieht; dennoch ist' es in 
ihr enthalten: es ist im § 200 Abs. 2 StPO verankert, 
der vorschreibt, daß der Angeklagte in der Hauptver
handlung vernommen werden muß und dort die 
weiteren Beweise zu erheben sind, und es drückt sich 
negativ im § 207 StPO aus, mit dem Beweise durch 
Protokollverlesungen nur in bestimmten Ausnahme
fällen zugelassen werden.

Der Inhalt des Unmittelbarkeitsprinzips wirkt 
nämlich, was häufig übersehen wird, nach zwei Rich
tungen. Es besagt sowohl, daß die Beweise vom Gericht 
unmittelbar erhoben werden müssen, als auch, daß das 
Gericht in erster Linie unmittelbare Beweise erheben 
muß. Von der Forderung, daß das Gericht die Beweise 
unmittelbar, also selbst, und zwar in der Hauptver
handlung erheben muß, gibt es keine Ausnahme; sie 
ist absolut. Was nicht Gegenstand der Hauptverhand
lung war, kann nicht Grundlage des Urteils werden. 
Auch die Verlesung von Protokollen über frühere Aus
sagen (§ 209 StPO), von Protokollen anderer Staats
organe (§ 207 Abs. 1 StPO), von Notizen und Briefen 
(§ 207 Abs. 2 StPO) oder von Sachverständigengutachten 
(§ 211 Abs. 1 StPO) durchbricht das Unmittelbarkeits
prinzip nach dieser Richtung hin nicht. Vernehmungen 
durch den ersuchten oder beauftragten Richter bilden 
keine Ausnahme, da die auch hierüber angefertigten 
Protokolle gern. § 207 StPO in der Hauptverhandlung

verlesen werden müssen. Hierauf hat bereits Kleine in 
der Darstellung des Verfahrens erster Instanz hinge
wiesen, wenn sie schreibt: „Diese Regelung ist gleich
zeitig ein Ausdruck der Unmittelbarkeit der Beweis
aufnahme. Sie ermöglicht es, den Inhalt der genannten 
Urkunden und Schriftstücke zum Gegenstand der 
Hauptverhandlung zu machen und den am Strafver

fahren Beteiligten einen unmittelbaren Eindruck da
von zu geben1).“

Die zweite Forderung, nämlich daß das Gericht un
mittelbare Beweise zu erheben hat, ist insofern rela
tiver Natur, als es nicht immer möglich ist, den 
unmittelbarsten Beweis zu erheben. So ist die Augen
scheinnahme der gefälschten Urkunde ein unmittel
barerer Beweis als die Aussage eines Zeugen, er habe 
die gefälschte Urkunde gesehen. Die Aussage eines 
Zeugen, er habe selbst gesehen, wie der Angeklagte 
die Urkunde gefälscht hat, ist ebenfalls unmittelbarer 
als die eines Zeugen, der nur erklären kann, er habe 
von einer dritten Person gehört, daß diese die Fäl
schung beobachtet habe. Gleichwohl kann das Ge
richt gezwungen sein, sich mit dem mittelbaren 
Beweis zu begnügen, wenn nämlich inzwischen die 
gefälschte Urkunde vernichtet oder der Tatzeuge ver
storben ist. Wäre das Unmittelbarkeitsprinzip so auf
zufassen, daß nur der u n m i t t e l b a r s t e  Beweis zu
gelassen werden könnte, so würde das die Konsequenz 
haben, daß in vielen Fällen die Überführung eines 
Schuldigen unmöglich gemacht werden würde. Die 
Bedeutung dieses Prinzips liegt vielmehr darin, daß das 
Gericht den unmittelbarsten der möglichen Beweise er
heben muß; d. h. in den beiden oben gegebenen Bei
spielen: Falls die gefälschte Urkunde noch vorhanden 
ist, muß sie vom Gericht beigezogen werden und darf 
nicht statt dessen der Zeuge vernommen werden, der sie 
früher einmal gesehen hat, und falls der Augenzeuge

i) Grundriß des Strafverfahrensrechts der Deutschen Demo
kratischen Republik, Berlin 1953, S. 47.
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